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die Notwendigkeit der Einhaltung der am 14. Juli 1997 
unterzeichneten Waffenruhevereinbarung. Er fordert die 
beiden Parteien außerdem auf, die Krise auf der Grund-
lage der vom Präsidenten Gabuns unterbreiteten Vor-
schläge beizulegen, die zur Zeit in Libreville erörtert 
werden und die auch eine Einigung über eine Interimsre-
gierung der nationalen Einheit und einen Zeitplan für die 
Abhaltung von Präsidentschaftswahlen vorsehen. 

  Der Rat erinnert an das Schreiben des Generalse-
kretärs an den Ratspräsidenten vom 20. Juni 1997387, in 
dem die Aufmerksamkeit auf das Ersuchen des Präsiden-
ten Gabuns um die Entsendung einer geeigneten Truppe 
nach Brazzaville gelenkt wird, sowie an die entsprechen-
den Schreiben des Präsidenten der Republik Kongo und 
des Generalsekretärs der Organisation der afrikanischen 
Einheit an den Generalsekretär388. Der Rat macht sich die 
drei vom Generalsekretär festgelegten Bedingungen für 
die Schaffung einer solchen Truppe zu eigen, nämlich die 
vollständige Einhaltung einer vereinbarten und bestand-
fähigen Waffenruhe, die Zustimmung zur internationalen 
Kontrolle des Flughafens von Brazzaville und ein klares 
Bekenntnis zu einer Verhandlungslösung, die sich auf al-
le politischen und militärischen Aspekte der Krise er-
streckt. 

  Der Rat ist der Auffassung, daß diese Bedingungen 
trotz einiger positiver politischer Entwicklungen bislang 
noch nicht erfüllt worden sind, und fordert die Parteien 
auf, sie unverzüglich zu erfüllen. Der Rat beabsichtigt, 
einen Beschluß über diese Angelegenheit zu fassen, so-
bald ihm der Generalsekretär einen Bericht über die Fra-
ge der Erfüllung dieser Bedingungen vorgelegt hat, der 
auch Empfehlungen zu einem weiteren Engagement der 
Vereinten Nationen in der Republik Kongo enthält. 

  Der Rat fordert beide Parteien außerdem auf, die 
einschlägigen Bestimmungen des humanitären Völker-
rechts zu achten und den sicheren und ungehinderten Zu-
gang internationaler humanitärer Organisationen zu Per-
sonen zu gewährleisten, die infolge des Konflikts Hilfe 
benötigen, sowie die wirksame Durchführung der huma-
nitären Programme in jeder sonstigen Hinsicht zu er-
leichtern. 

  Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt blei-
ben." 

 
387 Official Records of the Security Council, Fifty-second Year, Supplement 
for April, May and June 1997, Dokument S/1997/483. 
388 Ebd., Dokument S/1997/495, Anlagen I und II. 

 Auf seiner 3823. Sitzung am 16. Oktober 1997 beschloß 
der Sicherheitsrat, den Vertreter der Republik Kongo einzu-
laden, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die 
Situation in der Republik Kongo" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab389: 

  "Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die ern-
ste Situation in der Republik Kongo und fordert die so-
fortige Einstellung aller Feindseligkeiten. Er beklagt die 
Verluste an Menschenleben und die Verschlechterung 
der humanitären Situation und fordert alle Parteien auf, 
die Sicherheit der Zivilbevölkerung und die sichere, un-
gehinderte Auslieferung von humanitären Hilfsgütern zu 
gewährleisten. 

  Der Rat fordert alle Staaten der Region auf, eine 
friedliche Beilegung des Konflikts zu unterstützen und 
alle Handlungen zu vermeiden, die die Situation ver-
schärfen könnten. Er verurteilt jedwede unter Verstoß 
gegen die Charta der Vereinten Nationen erfolgende 
Einmischung von außen in die Republik Kongo, nament-
lich die Intervention ausländischer Kräfte, und fordert 
den sofortigen Abzug aller ausländischen Kräfte, ein-
schließlich der Söldner. 

  Der Rat unterstreicht erneut die Wichtigkeit einer 
politischen Regelung und der nationalen Aussöhnung 
und fordert die Parteien auf, mit dem Internationalen 
Vermittlungsausschuß unter dem Vorsitz des Präsidenten 
Gabuns und mit dem gemeinsamen Sonderbotschafter 
der Vereinten Nationen und der Organisation der afrika-
nischen Einheit zusammenzuarbeiten, um eine rasche Ei-
nigung über friedliche Übergangsregelungen zu erzielen, 
die zur Abhaltung von demokratischen, freien und fairen 
Wahlen unter Beteiligung aller Parteien führen. 

  Der Rat ist nach wie vor bereit, auf der Grundlage 
von Empfehlungen, die ihm vom Generalsekretär so bald 
wie möglich zu unterbreiten sind, zu erwägen, wie die 
Vereinten Nationen weiter zu einer politischen Regelung 
beitragen können, so auch durch eine mögliche Präsenz 
der Vereinten Nationen." 

 

 
389 S/PRST/1997/47. 
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